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§ 26 HbG Sicherstellung
 HbG - Hausbesorgergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Dem Hauseigentümer ist es verboten, Sicherstellungen vom Hausbesorger zu verlangen oder

entgegenzunehmen, es sei denn, daß der Hausbesorger vom Hauseigentümer auf Grund einer Vereinbarung mit

der Einhebung des Mietzinses betraut ist. In diesem Falle kann der Hauseigentümer zur Sicherstellung des

Mietzinses eine dem anvertrauten Betrage entsprechende Sicherstellung in Form vinkulierter Wertpapiere oder

solcher Einlagebücher verlangen.

2. (2)Sicherstellungen, die entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes geleistet wurden, können vom

Hausbesorger jederzeit zurückgefordert werden.
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